
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

BUND Naturschutz in Bayern e.V.  Dr.-Johann-Maier-Straße 4  93049 Regensburg 
 

 
BUND Naturschutz in Bayern e.V. 
Landesverband Bayern des Bundes 

für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 
 

Landesgeschäftsstelle 
Dr.-Johann-Maier-Str. 4 

93049 Regensburg 
 

Unsere Telefonzeiten 
Montag bis Donnerstag 

09:00 – 12:00 Uhr  
 

Tel. 0941 29720-66 
Fax 0941 29720-30 

 
spenderservice@bund-naturschutz.de 

www.bund-naturschutz.de 
 
 

Bestätigung über Zuwendungen  
 
 
zur Vorlage beim Finanzamt 
 
 

☒ Wir sind wegen Förderung des Naturschutz, Landschaftspflege i.S. des Bundesnaturschutzgesetzes, 

Umweltschutz und der Volksbildung und Erziehung nach dem Freistellungsbescheid des Finanzamtes Regensburg 
vom 21.11.2025, St.Nr. 244/147/80055 für die Veranlagungszeiträume 2021 bis 2023 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des 
Körperschaftssteuergesetzes von der Körperschaftssteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der 
Gewerbesteuer befreit. 
 

☐ Die Einhaltung der Satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO wurde vom  

Finanzamt Regensburg St.-Nr.: 244/147/80055, mit Bescheid vom 28.10.2013 nach § 60a AO gesondert  
festgestellt. Wir fördern nach unserer Satzung Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz,  
Volksbildung und Erziehung. 
 
Wir sind berechtigt, Zuwendungsbestätigungen für Spenden und § 10b Abs. 1 des Einkommensteuer- 
gesetzes auszustellen. 
 
Dieser Beleg gilt bis 300,00 Euro in Verbindung mit Ihrem Einzahlungsbeleg/Kontoauszug als Spendennachweis. 
 
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Spende! 
 
 
 
Ihr BUND Naturschutz in Bayern e.V. 
 
 
 
 
Hinweis: 
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung 
angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer (§ 10b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG). 
Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt, wenn das Datum des Freistellungsbescheides länger als 5 Jahre 
bzw. das Datum der Feststellung der Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach § 60a Abs. 1 AO länger als 3 Jahre seit Ausstellung des Bescheides zurückliegt 
(§ 63 Abs. 5 AO). 
 

 

BUND Naturschutz in Bayern e.V.   
Registergericht: Amtsgericht München, Vereinsregisternummer 834 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE813987048 
Vertretungsberechtigt: Martin Geilhufe, 1. Vorsitzender 
Verantwortlich im Sinne des Gesetzes über die Presse vom 03.10.1949 und im Sinne des §18 Abs. 2 MStV: Lucas Schäfer, Landesgeschäftsführer 
 
Spendenkonto: IBAN DE76 3702 0500 0008 8440 00 SozialBank, München BIC: BFSWDE33XXX 
 
Spenden an den BUND Naturschutz in Bayern sind steuerlich abzugsfähig. Testamentarische Zuwendungen sind von der Erbschaftssteuer befreit. 

 

Vereinfachte Zuwendungsbestätigung 


